
Sanierungssatzung 
 
Sanierungssatzung für die Innenstadt Bad Salzungen  
 
vom 15.05.1997 in der Fassung der Änderungssatzung vom 09.12.1997 
 
 
 
                                                                   § 1 
                                          Festlegung des Sanierungsgebietes 
 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb  
der im Lageplan abgegrenzten Fläche. Der Lageplan ist Bestandteil dieser  
Satzung und als Anlage beigefügt. 
 
 
                                                                  § 2 
                                                              Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird unter Anwendung der besonderen  
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 BauGB durchgeführt. 
 
 
                                                                  § 3 
                                                           Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 4.7.1992 in Kraft und wird gemäß § 143  
Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
 
 
Anmerkung 
Der nun folgende Lageplan ist stark verkleinert und kann zu Ungenauigkeiten 
führen. 
Im Zweifel gilt der Originallageplan, der im Bauamt (Tel. 671-164) eingesehen 
werden kann. 
 
Anlage zur Sanierungssatzung 
 
Lageplan: Abgrenzung des Sanierungsgebietes Bad Salzungen ( rot ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


